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KUNDMACHUNG

Mit Gesetz vom 09.02.2010, LGBl. Nr. 29/2010, hat der Steierm. Landtag die Regelung im � 43 Abs. 2 Z. a der 
Gemeindeordnung eingef�gt, wonach der Gemeinderat die in seine Zust�ndigkeit fallenden Angelegenheiten der 
�rtlichen Stra�enpolizei durch Verordnung dem B�rgermeister �bertragen kann, wenn dies im Interesse der 
Zweckm��igkeit, Raschheit und Einfachheit notwendig erscheint.

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gro�klein hat daher in seiner Sitzung vom 19.07.2010 nach eingehender 
Beratung einstimmig nachstehende Verordnung beschlossen:

VERORDNUNG

Gem�� � 43 Absatz 2a der Steierm�rkischen Gemeindeordnung 1967 – GemO idF LGBl 29/2010 �bertr�gt der 
Gemeinderat hiermit seine ZustÄndigkeit zur Erlassung straÅenpolizeilicher Verordnungen im Zusammen-
hang mit 

a) Baustellenregelungen gem�� � 90 StVO (alle denkbaren Verkehrsregelungen) und

b) Regelungen aus Anlass einzelner Veranstaltungen und vor�bergehender Genehmigungen gem�� � 82 
StVO im Umfang laut � 94d StVO 

dem B�rgermeister.

Diese Erm�chtigungsverordnung wird im Sinne des � 92 GemO durch Anschlag an der Amtstafel geh�rig kund-
gemacht; dar�ber hinaus wird die Verordnung im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme bereitgehalten, 
und der Kundmachungsinhalt wird nach Ma�gabe der technischen M�glichkeiten auch im Internet bereitgestellt 
werden (� 92 Abs.3 leg.cit. 

Die Verordnung wird im Sinne des � 100 GemO der Aufsichtsbeh�rde vorgelegt.

Angeschlagen: 20. Juli 2010
F.d.Bgm.i.A.:

Abgenommen: ……………..
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